
4. Elektro- oder Hybridelektrofahrzeuge

Der Sachbezug kann auch reduziert werden, indem kein Verbrenner, sondern ein Elektro- oder
Hybridelektrofahrzeug gewählt wird. Weil der Staat die Elektromobilität auch steuerlich
fördern möchte, gibt es für diese Fahrzeuge unter den in § 6 Abs. 1 Nr. 4 S. 2 EStG verankerten
Bedingungen Ermäßigungen, die sich auf die Höhe des BLP auswirken. Wird als Firmenwagen
z. B. ein reines Elektrofahrzeug ohne Kohlendioxidemission gewählt und beträgt der BLP bei
einer erstmaligen Überlassung durch den Arbeitgeber nach dem 31.12.2018 und vor dem
1.1.2031 maximal 60.000 EUR (erhöht durch das Wachstumschancengesetz auf 70.000
EUR bei Anschaffungen nach dem 31.12.2023), ist der BLP nicht in voller Höhe, sondern nur zu
einem Viertel anzusetzen, sodass sich die Sachbezüge reduzieren.

Wird die Grenze von 60.000 EUR bzw. 70.000 EUR bei einem Elektrofahrzeug überschritten, gilt
zwar kein geviertelter, aber ein halbierter BLP, der im Übrigen auch für Hybrid-E-
Fahrzeuge Anwendung findet. Voraussetzung ist bei einer erstmaligen Überlassung durch den
Arbeitgeber nach dem 31.12.2021 und vor dem 1.1.2025, dass das Hybrid-E-Fahrzeug eine
Kohlendioxidemission von höchstens 50 g je gefahrenen km hat oder die Reichweite unter
ausschließlicher Nutzung der elektrischen Antriebsmaschine mindestens 60 km (nach dem
31.12.2024 und vor dem 1.1.2031 gelten 80 km) beträgt.

Beispiel

A entscheidet sich für einen Firmenwagen mit einem BLP inkl. Sonderausstattung von 50.000
EUR. Es handelt sich nun aber um ein E-Fahrzeug.

Der BLP von 50.000 EUR ist nur mit 1/4 (12.500 EUR) anzusetzen. Somit reduziert sich der
Sachbezug für Privatfahrten auf monatlich 125 EUR (12.500 EUR × 1 %). Der Sachbezug für die
Fahrten zur Arbeit verringert sich auf 75 EUR (12.500 EUR × 0,03 % × 20 km). Damit steigt der
Bruttoarbeitslohn auf lediglich 4.200 EUR (bisher 4.800 EUR). Der Nettolohn erhöht sich deshalb
von bisher 2.222 EUR auf 2.509 EUR. Damit spart A monatlich 287 EUR netto.

PRAXISTIPPS | Für den (Hybrid)-E-Firmenwagen wird eine Ladevorrichtung (z. B. Wallbox)
benötigt. Diese kann der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer nach § 3 Nr. 46 EStG und § 1 Abs. 1 der
Sozialversicherungsentgeltverordnung steuer- und beitragsfrei überlassen. Eigentümer bleibt
aber der Arbeitgeber. Soll der Arbeitnehmer Eigentümer werden, stellt die Übereignung der
Ladevorrichtung einen Sachbezug dar. Die Steuer kann dann zulasten des Arbeitgebers mit 25 %
pauschaliert werden (§ 40 Abs. 2 S. 1 Nr. 6 EStG). Der Vorteil: Die Sozialabgaben entfallen.

Da der Arbeitnehmer für die zu Hause durchgeführten Ladevorgänge seinen privaten Strom
verwendet, kann der Arbeitgeber diesen steuer- und beitragsfrei erstatten. Grundsätzlich wird ein
Einzelnachweis des verbrauchten Stroms gefordert. Zur Vereinfachung gestattet die Verwaltung
(BMF-Schreiben vom 29.9.2020, Az. IV C 5 - S 2334/19/10009 :004, Rz. 24) aber auch
Pauschalen.

Bei deren Höhe kommt es darauf an, ob es sich um ein E- oder um ein Hybrid-E-Fahrzeug
handelt und ob der Arbeitnehmer zusätzlich auch eine Lademöglichkeit beim Arbeitgeber hat:

mit zusätzlicher Lademöglichkeit beim Arbeitgeber: 30 EUR im Monat für Elektrofahrzeuge
und 15 EUR für Hybrid-E-Fahrzeuge,

ohne zusätzliche Lademöglichkeit beim Arbeitgeber: 70 EUR im Monat für
Elektrofahrzeuge und 35 EUR für Hybrid-E-Fahrzeuge.


